
Sonderurlaub für Jugendleiterinnen und Jugendleiter 
 
Der Nds. Landtag hat mit dem "Gesetz über die Arbeitsbefreiung für Zwecke der Jugendpflege und des 
Jugendsports" vom 30. Juni 1962 die Notwendigkeit eines Sonderurlaubs für ehrenamtlich Tätige anerkannt. In 
der Begründung zur Gesetzesvorlage durch die Regierung hieß es: Durch Selbsterziehung und 
Gemeinschaftserlebnis, durch Bildungsarbeit und Hinführung junger Menschen zu staatsbürgerlichem 
Verantwortungsbewußtsein können die Jugendgemeinschaften die Erziehungskräfte von Elternhaus, Schule und 
Kirche wertvoll ergänzen. Aus dieser Erkenntnis fördern Staat und kommunale Gebietskörperschaften die Arbeit 
der Jugendgemeinschaften schon seit Jahren mit nicht unerheblichen Mitteln. Diese Förderungsmaßnahmen 
zielen im wesentlichen darauf ab, die Jugendgemeinschaften in den Stand zu versetzen, die von ihnen freiwillig 
übernommenen Erziehungsaufgaben so zu erfüllen, wie es dem wohlverstandenen Interesse der 
heranwachsenden Jugend entspricht. 

Für welchen Bereich gilt das Gesetz? 

Das Gesetz verpflichtet alle niedersächsischen Arbeitgeber, danach zu handeln. Dagegen können 
Beamte/Beamtinnen und Angestellte von Bundesbehörden, die in Niedersachsen ihren Sitz haben, das Gesetz 
nicht in Anspruch nehmen. Für sie gelten bundesgesetzliche Regelungen. 
Das Gesetz gibt allen Jugendgruppenleitern bzw. Jugendgruppenleiterinnen, die bei einem privaten Arbeitgeber 
beschäftigt sind, einen Rechtsanspruch auf Arbeitsbefreiung, wenn die im Gesetz vorgeschriebenen 
Voraussetzungen erfüllt sind. Ausdrücklich werden auch die ehrenamtlichen Jugendgruppenleiter bzw. 
Jugendgruppenleiterinnen, die als Beamte/Beamtinnen, Richter/Richterinnen, Angestellte oder 
Arbeiter/Arbeiterinnen im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, in den Kreis der Anspruchsberechtigten 
einbezogen. Weitergehende Vorschriften des öffentlichen Dienstrechts bleiben jedoch hiervon unberührt. Es ist 
unzutreffend, wenn behauptet wird, daß nur behördliche Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerinnen 
Arbeitsbefreiung erhalten können. Dieses Gesetz ist ausdrücklich für den privaten Bereich geschaffen worden. 

Welcher Personenkreis hat Anspruch auf Arbeitsbefreiung? 

Das Gesetz bezeichnet ausdrücklich die "in der Jugendpflege und im Sport ehrenamtlich tätigen Leiter von 
Jugendgruppen und deren Helfer (Jugendgruppenleiter)" als anspruchsberechtigt. 
Es ist selbstverständlich, daß durch dieses Gesetz nicht irgendwelchen Personen, die sich einen Vorteil 
verschaffen wollen, ein Urlaub ermöglicht werden soll. Deshalb knüpft das Gesetz einige Voraussetzungen an 
die Gewährung von Arbeitsbefreiung. 

Ist ein Mindestalter vorgeschrieben? 

Im Gegensatz zu den Bestimmungen in anderen Bundesländern ist im niedersächsischen Gesetz kein 
Mindestalter vorgesehen. 
Der Erlaß zum Amtlichen Ausweis für Jugendgruppenleiter und Jugendgruppenleiterinnen setzt jedoch die 
Erreichung des 16. Lebensjahres voraus. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann der 
Jugendgruppenleiter-innenausweis im Alter von 15 Jahren erteilt werden. Insoweit wird auch ein Mindestalter 
für die Inanspruchnahme des Gesetzes verlangt. 

Für welche Veranstaltungen kann Arbeitsbefreiung gewährt werden? 

1. Für die leitende oder helfende Tätigkeit bei Freizeit- und -Sportveranstaltungen mit Kindern und 
Jugendlichen, bei Reisen und Wanderungen von Jugendgruppen sowie bei sonstigen Veranstaltungen, zu denen 
Kinder und Jugendliche in Zeltlagern, Jugendherbergen, Jugendheimen oder ähnlichen Einrichtungen 
zusammenkommen.  
2. Für die Teilnahme an Arbeitstagungen, Lehrgängen und Kursen zu ihrer Ausbildung, Fortbildung und 
Unterrichtung in Fragen der Jugendpflege und des Sports.  
3. Für Veranstaltungen, die der gesamtdeutschen und internationalen Begegnung Jugendlicher dienen.  
4. Für die besondere Betreuung von Kindern und Jugendlichen bei Veranstaltungen der Familienbildung und -
erholung.  

Unter welchen Voraussetzungen kann Arbeitsbefreiung gewährt werden? 

1. Die Jugendgruppenleiter und Jugendgruppenleiterinnen müssen Inhaber-innen eines Jugendgruppenleiter-
innenausweises sein oder an einer Veranstaltung teilnehmen, die zum Erwerb des Jugendgruppenleiter-



innenausweises führt.  
2. Die Veranstaltung, zu der die Arbeitsbefreiung in Anspruch genommen wird, muß von einer Behörde, einem 
Jugend- oder Sportverband oder einer Vereinigung der Jugendwohlfahrt durchgeführt werden. Veranstaltungen, 
die nicht von einer Behörde durchgeführt werden, müssen außerdem von der für den Sitz des Veranstalters 
zuständigen Behörde als förderungswürdig anerkannt sein.  
3. Der Arbeitsbefreiung darf kein dringendes betriebliches Interesse des Arbeitgebers entgegenstehen.  
 
Es müssen schwerwiegende Gründe sein, die eine Ablehnung begründen. Die Ablehnung darf aber nur erfolgen, 
wenn der Betriebsrat - in öffentlichen Verwaltungen der Personalrat - mitgewirkt hat. Das Gesetz spricht nur von 
vorheriger Beratung. Eine Zustimmung oder Ablehnung des Betriebsrates (Personalrates) ist nicht erforderlich. 

Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsbefreiung und Dienstbefreiung? 

Das Gesetz vermeidet im Gegensatz zu den Gesetzen in den anderen Bundesländern das Wort "Sonderurlaub". 
Urlaub bedeutet Freistellung von der Arbeit unter Weiterzahlung eines Urlaubslohnes bzw. eines Urlaubsgehalts. 
Das niedersächsische Gesetz spricht von Arbeitsbefreiung. Es gibt einen Rechtsanspruch auf Freistellung, 
überläßt es aber dem Arbeitgeber, ob er Lohn oder Gehalt weiterzahlen will. 
Demgegenüber gibt es im öffentlichen Dienst Dienstbefreiung für bestimmte Veranstaltungen. Für diese Zeit 
können die Dienstbezüge weitergezahlt werden. Es ist allerdings fraglich, ob die Dienstherren für 
Veranstaltungen der Jugendpflege und des Jugendsports für ihre Beschäftigten Dienstbefreiung erteilen, so daß 
die Jugendgruppenleiter bzw. Jugendgruppenleiterinnen, die aus dem öffentlichen Dienst kommen, ebenfalls 
Arbeitsbefreiung nach diesem Gesetz in Anspruch nehmen müssen. 

Wieviel Tage Arbeitsbefreiung können nach dem Gesetz gewährt werden? 

Der Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht für höchstens zwölf Werktage im Kalenderjahr. Selbstverständlich 
können von vornherein weniger Tage beantragt werden. Das Gesetz läßt aber nur zu, daß Arbeitsbefreiung auf 
höchstens drei Veranstaltungen im Jahr verteilt werden kann. Werden zwölf Werktage in Anspruch genommen, 
so erlischt der Anspruch mit Ablauf des Jahres. Er ist nicht übertragbar auf das nächste Jahr. Im neuen Jahr 
entsteht wieder ein Anspruch auf zwölf Werktage. 

Wer muß die Arbeitsbefreiung beantragen? 

Arbeitsbefreiung wird nur aufgrund eines Antrages gewährt. Der Antrag ist vom Jugendgruppenleiter bzw. der 
Jugendgruppenleiterin persönlich zu stellen. Der Arbeitgeber ist aber berechtigt, einen Nachweis darüber zu 
verlangen, daß die Veranstaltung von einer Behörde durchgeführt wird oder von der zuständigen Behörde als 
förderungswürdig im Sinne § 1 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes anerkannt worden ist. Zuständige Behörde sind die 
Jugendämter der Landkreise und kreisfreien Städte sowie der kreisangehörigen Städte. Damit soll jeder 
Mißbrauch ausgeschlossen werden. 

Welche Fristen sind zu beachten? 

Der Antrag auf Arbeitsbefreiung ist dem Arbeitgeber spätestens einen Monat vor Beginn der Arbeitsbefreiung 
vorzulegen. Es empfiehlt sich, die Frist einzuhalten, damit nicht aus formellen Gründen der Antrag auf 
Arbeitsbefreiung der Ablehnung verfällt. 
Für die Beibringung des Nachweises der Förderungswürdigkeit gilt diese Frist nicht unbedingt; der Nachweis 
kann auch noch bis zur Gewährung der Arbeitsbefreiung geführt werden. 
 
Dürfen dem Jugendgruppenleiter bzw. der Jugendgruppenleiterin Nachteile daraus entstehen? 

 

Das Gesetz gibt einen Rechtsanspruch auf Arbeitsbefreiung und hebt ausdrücklich hervor, daß dem 
Jugendgruppenleiter bzw. der Jugendgruppenleiterin aus der Inanspruchnahme dieses Gesetzes keine Nachteile 
in seinem/ihrem Beschäftigungsverhältnis erwachsen dürfen. Das gilt auch für die Berechnung der Dauer des 
Beschäftigungsverhältnisses. Aber auch andere Benachteiligungen, wie Arbeitsplatzwechsel, Benachteiligung 
bei der Zahlung von Gratifikationen oder vorzeitige Entlassung, dürfen dem Jugendgruppenleiter bzw. der 
Jugendgruppenleiterin nicht entstehen. Es soll aber nicht verkannt werden, daß die Arbeitsbefreiung nicht immer 
ohne Schwierigkeiten abgehen wird, weil nicht alle Arbeitgeber für die Notwendigkeit der Jugendarbeit 
aufgeschlossen sind. Es muß deshalb dem Jugendgruppenleiter bzw. der Jugendgruppenleiterin überlassen 



bleiben, ob er/sie von der gesetzgeberischen Möglichkeit Gebrauch machen will.    
 
 
***************************************************************************
********************************************* 
 

Richtlinien über die Erstattung von Verdienstausfall 

 
 
Richtlinien über die Bewilligung von Zuwendungen zwecks Erstattung von 
Verdienstausfall bei Veranstaltungen und Maßnahmen der Jugendarbeit 
 
 
 
1.  Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 
1.1 Das Land gewährt dem Landesjugendring und der Sportjugend Niedersachsens gemäß §§ 
10 ,12 Nr. 6 des Jugendförderungsgesetzes i.d.F. vom 15. 7. 1981 (Nds. GVBI.) und der 
vorläufigen Verwaltungsvorschriften (vorl. VV) zu §44 LHO Zuwendungen für die Erstattung 
von Verdienstausfall von Teilnehmern an Bildungsveranstalltungen i.S. von §12 Nr. 6 des 
Jugendförderungsgesetzes i.V.m. dem Gesetz über die Arbeitsbefreiung für Zwecke der 
Jugendpflege und des Jugendsports vom 29.6.1962 (Nds. GVBI. S.74) , geändert durch 
Gesetz vom 25.5.1980 (Nds. GVBI: S. 147).  
1.2  Ein Anspruch des Landesjugendringes oder der Sportjugend Niedersachsen auf 
Gewährung einer Zuwendung besteht nicht, vielmehr bewilligt die Bezirksregierung 
Hannover aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 
  
 
2.  Gegenstand der Förderung  
Gegenstand der Förderung ist die Erstattung von Verdienstausfall aus folgenden Anlässen: 
 
2.1  Teilahme an Bildungsveranstaltungen gemäß §6 Abs. 2 Satz 5 des 
Jugendförderungsgesetzes und als ehrenamtliche Mitarbeiter an sonstigen Maßnahmen und 
Veranstaltungen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe i.S. des Gesetzes über die 
Arbeitsbefreiung für Zwecke der Jugendpflege und des Jugendsports, und zwar im letztern 
Fall auch dann, wenn ein Arbeitgeber über den im Gesetz vorgegebenen zeitlichen Rahmen 
hinaus Sonderurlaub gewährt. 
2.2  Teilnahme an Sitzungen von Gremien anerkannter Träger der Jugendarbeit (Vorstände, 
Ausschüsse, Arbeitskreise u.ä.) auf Landes- und Bundesebene. 
  
 
3.  Zuwendungsempfänger 
Zuwendungen können dem Landesjugendring Niedersachsen e.V. und der Sportjugend im 
Landessportbund Niedersachsen e.V. gewährt werden mit der Zweckbindung, den 
Teilnehmern an Veranstaltungen und Maßnahmen gemäß Nr.2 den Verdienstausfall zu 
erstatten. 
 
4.  Art und Umfang der Zuwendung 
4.1 Die Zuwendung wird zur Projektförderung und als Vollfinanzierung gewährt: die Mittel 
werden als nicht rückzahlbare Zuwendung vergeben. 



4.2  Bewilligungszeitraum ist das jeweilige Haushaltjahr. 
  
  
5.Anweisungen zum Verfahren 
 
Für den Antrag, die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den 
Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung dse 
Bewilligungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendungen gelten die Vorl. 
VV zu §44 LHO, soweit nicht in diesen Förderrichtlinien Abweichungen zugelassen sind. 
 
 
 6.Antrags-und Bewilligungsverfahren 
 
Der Landesjugendring und die Sportjugend beantragen vor Beginn des jeweiligen 
Haushaltsjahres die für die Erstattung von Verdienstausfall voraussichtlich erforderlichen 
Zuwendungen bei der Bezirksregierung Hannover. Eine Prüfung dieser Anträge nach den 
Vorl. VV Nrn. 3. 2,3.31,3.3.3 und 3.4 zu §44  LHO entfällt dabei. 
 
In den Anträgen soll ferner mitgeteilt werden: 
- die Höhe der Erstattung im vorletzten Jahr vor dem Bewilligungszeitraum, 
- die Begründung des Mittelbedarfs unter Darstellung der Entwicklung der   Veranstaltungen 
und Maßnahmen, 
- die Höhe weiterer Finanzierungsmittel bei der Erstattung von Verdienstaus-  fall. 
  
 
7. Verwendungsnachweis 
 
Der Landesjugendring und die Sportjugend führen den Verwendungsnachweis gegenüber der 
Bezirksregierung Hannover. 
 
8. Erstattungsvorausetzungen und Erstattungsverfahren 
 
8.1 Nachgewiesener Verdienstausfall wird den Teilnehmern an Veranstaltungen und 
Maßnahmen nach Nr.2 erstattet (Berechtigte). Ausgenommen davon sind hauptamtliche 
Kräfte des Trägers der Maßnahme. 
8.2  Der Berechtigte muß vor seiner Teinahme an einer Veranstaltung oder Maßnahme nach 
Nr. 2 mindestens einen Monat lang ununterbrochen gegen Entgelt beschäftigt gewesen sein. 
8.3  Wird ein Verdienstausfall von Berechtigten beantragt, die nicht in einem Arbeits- 
bzw.Dienstverhältnis stehen, ist der Verdienstausfallerstattung ein Verdienst des Berechtigten 
in Höhe des durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommens des letzten Kalenderjahres 
zugrunde zu legen. 
8.4   Der Erstattungsantrag ist durch den Berechtigen möglichst vier Wochen vor Beginn der 
Maßnahme bzw. Veranstaltung bei dem Landesjugendring Niedersachsen bzw. der 
Sportjugend einzureichen. Der Berechtigte teilt dabei die voraussichtliche Höhe des 
Verdienstausfalls mit. 
 
8.5  Die Erstattungsanträge sind in der Reihenfolge ihres Einganges bei dem 
Landesjugendring bzw. bei der Sprtjugend zu bearbeiten. Dem Berechtigten ist mitzuteilen, 
daß seinem Antrag dem Grunde nach entsorochen wird, wenn ein Nachweis über die Höhe 
des Verdienstausfalls über den Maßnahmeträger spätestens drei Monate nach Beendigung der 
entsprechenden Veranstaltung bzw. Maßnahme vorgelegt wird. 



8.6  Für den Fall, dass sich bei der Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen durch 
den Landesjugendring oder die Sportjugend Probleme ergeben, sind die diesbezüglichen 
Vorgänge zur weiteren Bearbeitung der Bezirksregierung Hannover zuzuleiten. 
 
 
9. Höhe der Erstattung 
 
 
9.1  Es werden 100 v.H. des ausgefallenen Nettoverdienstes erstattet. 
 
9.2  Zusätzlich werden der Arbeitnehmeranteil und der Arbeitgeberanteil zur 
Rentenversicherung gemäß § 1385 RVO auf Antrag erstattet. 
 
9.3  Verdienstausfall von Berechtigten, die nicht in einem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis 
stehen (vgl. Nr. 8.3), wird bis zu höchstens 2.000,- DM je Monat erstattet. 
 
 
10. Vordrucke 
 
 
Die Bezirksregierung Hannover als Bewilligungsbehörde bestimmt Form und Inhalt der von 
den Berechtigten sowie von dem Landesjugendring und der Berechigten sowie von dem 
Landesjugendring und der Sportjugend zu verwendenden Vordrucke, die zur Abwicklung von 
Anträgen nach diesen Richtlinien erforderlich sind (insbesondere zu Nrn. 6,8.4 und 8.5) 
 
 
11. Inkrafttreten 
 
 
Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 1.11987 in  Kraft. Gleichzeitig werden die 
Richtlinien zur Erstattung von Verdienstausfall vom 29.3.1977, ergänzt durch Erlasse  vom 
 5.6 1978,  16.12.1979, 3.11.1981 und 28.1983, aufgehoben. 
   
***************************************************************************
********************************************* 
 
Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO)   - Auszug - 
in der Fassung vom 22. August 1996 (GVBl. S. 382), zuletzt geändert durch § 80 des 
Gesetzes über die Region Hannover v. 5. Juni 2001 (GVBl S. 348). 
  
§ 22 e        Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
  
Die Gemeinde soll Kindern und Jugendlichen bei Planungen und Vorhaben, die ihre 
Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen. Hierzu soll die Gemeinde über die in 
diesem Gesetz vorgesehene Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner hinaus geeignete 
Verfahren entwickeln und durchführen. 


